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Sie erreichen die MitarbeiterInnen der Stadtver-
waltung zurzeit telefonisch oder nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung zu  folgenden 
Zeiten: 

Montag 08.00 – 12.30 Uhr 
Dienstag 08.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 08.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 08.00 – 12.30 Uhr

Bitte beachten Sie die laufend aktualisierten 
Informationen unter www.windsbach.de

Nächste Müllabfuhrtermine
Gelber Sack:  Papier: 
Montag, 21.12.2020 Freitag, 04.12.2020
  Montag, 11.01.2021     
Biotonne:  Restmüll:  
Donnerstag, 10.12.2020 Mittwoch, 16.12.2020 
Mittwoch, 23.12.2020  Mittwoch, 30.12.2020
Freitag, 08.01.2021
    
Die Restmüllbehälter, die Biotonnen, die Altpapiertonnen und die 
Wertstoffsäcke sind bereits ab 06.00 Uhr am Straßenrand bereitzu-
stellen. Die Abholung erfolgt grundsätzlich an der Grundstücksgren-
ze bzw. an einem mit dem Müllfahrzeug öffentlich befahrbaren Ort.
Bei Fragen zur Abfallentsorgung bzw. für Störungsmeldungen wen-
den Sie sich bitte an das zuständige Landratsamt Ansbach, Sach-
gebiet Abfallrecht, Tel.: 0981 / 468-2323. Weitere Informationen er-
halten Sie auch auf der Homepage des Landkreises Ansbach: 
www.landkreis-ansbach.de/abfall oder im aktuellen Abfallratgeber.

Öffnungszeiten Wertstoffhof Windsbach 
Mittwoch:  15.00 Uhr – 17.30 Uhr
Samstag:  09.30 Uhr – 12.00 Uhr
An den Wertstoffhöfen sind zum Schutz der Mitarbeiter und zum 
eigenen Schutz weiterhin Handschuhe und Mundschutz zu tragen, 
sowie die Abstandsregelung einzuhalten. Bitte beachten Sie die 
Weisungen der Wertstoffhofmitarbeiter.

Sperrmüll: 
Es wird darauf hingewiesen, dass Sperrmüll nur in haushaltsübli-
chen Mengen am Wertstoffhof abgegeben werden kann. Mit Klein-
teilen befüllte Kartons, Säcke, etc. gelten nicht als Sperrmüll. Die 
Räumung von Wohnungen oder ganzen Häusern kann nicht im 
Rahmen der Sperrmüllannahme erfolgen. Derartige Maßnahmen 
können mit Hilfe von Containerdiensten oder kostengünstig von ka-
ritativen Einrichtungen durchgeführt werden.

Die wichtigsten Durchwahlen auf einen Blick
Einwohnermeldeamt / Ausweis-, Pass- und 
Führerscheinangelegenheiten 
Tel.: 09871 – 6701- 13

Bauverwaltung
Tel.: 09871 – 6701- 31 • Tel.: 09871 – 6701- 33

Stadtkasse / Gelbe Säcke / Zusatz-Restmüllsäcke
Tel.: 09871 – 6701- 21 • Tel.: 09871 – 6701- 22

Öffnungszeiten Stadtbücherei
Montag:  16:00 – 18:00 Uhr
Dienstag:  11:00 – 13:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag:  16:00 – 19:00 Uhr
Freitag:  16:00 – 18:00 Uhr

Problemmüllsammlung
Am Samstag, den 12.12.2020 findet von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr die 
jährliche Problemmüllsammlung im Wertstoffhof statt. Grundsätzlich 
können aber auch die Annahmetermine in den anderen Landkreis-
gemeinden wahrgenommen werden; die genauen Termine sind beim 
Landratsamt Ansbach, Abfallrecht, Tel. 0981/468-3535 zu erfragen.
Bei der Problemmüllsammlung können folgende Abfälle kostenlos ab-
gegeben werden: 
Reste von Reinigungs-, Pflanzen- und Holzschutzmitteln, Spraydo-
sen, Imprägniermittel, Chemikalien aus Experimentierkästen und pri-
vaten Fotolabors, Wachse, Fette (außer Speisefette), Kleber, Öle au-
ßer (Altöl und Speiseöl), Säuren, Laugen, Salze, Quecksilber (Schal-
ter, Thermometer), Lacke und Farben (flüssig), Beizmittel. Lösemittel 
wie Benzin, Spiritus, Trichloräthylen, Aceton, Farbenverdünner, Gly-
zerin, Frostschutzmittel, Dispersionsfarben (flüssig) und ähnliches. 
Nicht abgegeben werden können:
Abfallart:
•	 Ausgehärtete Farben, Lacke und Kleber --> Entsorgungsweg: 

Restmüllbehälter
•	 feste und flüssige Dispersionsfarben--> Entsorgungsweg: Rest-

müllbehälter
•	 Altreifen --> Entsorgungsweg: Reifenhändler
•	 Altöl/Motorenöl --> Entsorgungsweg: Fachhandel 
•	 Ölfilter --> Entsorgungsweg: Kfz-Werkstätten 
•	 Munition, Sprengkörper, pyrotechnische Artikel (Feuerwerkskörper) 

-> Entsorgungsweg: Waffenamt im Landratsamt
•	 Tierkadaver --> Entsorgungsweg: Tierkörperbeseitigungsanstalt 

Gunzenhausen

Probebetrieb der Feueralarmsirenen
Der nächste Probealarm wird jeweils am 05. Dezember 2020 und 02. 
Januar 2021 zwischen 11.05 Uhr und 11.20 Uhr in allen Stadtteilen 
mit vorhandenen Funksirenen ausgelöst.

BITTE BEACHTEN! 
Alle städtischen Einrichtungen bleiben 

am 24.12. und 31.12.2020 geschlossen.
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BITTE BEACHTEN: 
Nächste Ausgabe: Heft 01/2021 08. Januar 2021 
Redaktionsschluss:  16. Dezember 2020, 12 Uhr
Redaktionelle Beiträge (Vereinsnachrichten, Veranstaltungen) 
bitte an: amtsblatt@windsbach.de
Kleinanzeigen, Familienanzeigen und gewerbliche Anzeigen 
senden Sie bitte an die 
Firma Habewind – Werbeagentur 
Inhaber: Peter Haberzettl, 
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettelsau, 
Tel: 09874 / 689683, Fax: 09874 / 689684, 
Mail: mb-wb@habewind.de

Den Redaktionsschluss für Ihre Anzeige 
finden Sie unter: www.habewind.de

Die Stadt Windsbach trauert um 

der im Alter von 103 Jahren 
am 07. November 2020 verstarb.

Mit Karl Dunz ist eine ehrwürdige Persönlich-
keit des wirtschaftlichen und politischen Le-
bens unserer Stadt von uns gegangen. Sein 
Bestreben war Zeitlebens aktiv an der positiven 
Entwicklung der Stadt Windsbach mitzuwirken. 
Als Mitbegründer, langjähriger Vorstandsvor-
sitzender und Geschäftsführer der Trocknungsgenossenschaft 
Windsbach trug er einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Entwicklung Windsbachs bei. 

Neben seiner Leidenschaft für die Landwirtschaft war Herr Dunz 
auch kommunalpolitisch sehr aktiv. So war er viele Jahre als 
Stadtratsmitglied und Zweiter Bürgermeister im Windsbacher 
Stadtrat vertreten. Zudem gehörte er dem Kreistag des Land-
kreises Ansbach an. 

Nach seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik hielt Karl 
Dunz seinen reichen Erfahrungsschatz im Windsbacher Heimat-
buch fest. Seine Leidenschaft für das Schreiben brachte noch 
weitere heimatkundliche Bücher hervor. Großem Dank gebührt 
ihm auch für die Zurverfügungstellung der Ausstellungsstücke 
in der „Bäuerlichen Gerätesammlung“ im Stadtteil Neuses. Für 
seinen schriftstellerischen und ehrenamtlichen Einsatz erhielt er 
verschiedenste Auszeichnungen wie z.B. das Bundesverdienst-
kreuz erster Klasse, die Bayerische Staatsmedaille in Silber und 
die Verdienstmedaille der Stadt Windsbach sowie des Landkrei-
ses Ansbach.

Durch dieses herausragende Wirken hat sich Herr Dunz große 
und bleibende Verdienste um die Stadt Windsbach erworben. 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Herrn Karl Dunz, 

Die Entscheidung fiel zum Zeitpunkt des Anzeigenschlusses des 
Amts- und Mitteilungsblatts am 18.11.2020.

Der Verpflichtung nach Art.18 Abs.1 Satz1 GO mindestens ein-
mal jährlich eine Bürgerversammlung abzuhalten, wird in diesem 
besonderen Ausnahmefall der Corona-Pandemie der Infektions-
schutz entgegen gestellt. Trotz aller erbrachten Bemühungen und 
getroffenen Schutzmaßnahmen kann aus Sicht der Stadtverwal-
tung die Bürgerversammlung nicht unter infektionsschhutzrecht-
lich vertretbaren Bedingungen durchgeführt werden. Der Schutz 
der Gesundheit unserer Mitbürger ist für uns vorrangig.

Die Stadtverwaltung wird in der Januar-Ausgabe des Amts- und 
Mitteilungsblattes ausführlich über die Entwicklungen und Pro-
jekte Windsbachs für das Jahr 2020 berichten, sowie eingegan-
gene Fragen aus der Bürgerschaft beantworten. Darüber hinaus 
werden derzeit die Möglichkeiten für eine Bürgerversammlung im 
Frühjahr 2021 unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklun-
gen es Infektionsgeschehens geprüft.
 
Wir bitten um ihr Verständnis.

Erscheinungs- und Anzeigenschlusstermine 
für das Amts- und Mitteilungsblatt 2021
Ausgabe   

Heft 01-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 16.12.2020
Erscheinungstermin:  Fr., 08.01.2021

Heft 02-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 20.01.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 05.02.2021

Heft 03-2021
Anzeigenschluss: Mi.,  17.02.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 05.03.2021

Heft 04-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 17.03.2021
Erscheinungstermin:  Fr,. 02.04.2021

Heft 05-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 21.04.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 07.05.2021

Heft 06-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 19.05.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 04.06.2021

Heft 07-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 16.06.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 02.07.2021

Heft 08-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 21.07.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 06.08.2021

Heft 09-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 18.08.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 03.09.2021

Heft 10-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 15.09.2021
Erscheinungstermin:  Fr. 01.10.2021

Heft 11-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 20.10.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 05.11.2021

Heft 12-2021
Anzeigenschluss:  Mi., 17.11.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 03.12.2021

Heft 01-2022
Anzeigenschluss:  Mi., 15.12.2021
Erscheinungstermin:  Fr., 07.01.2022

Voraussichtliche Sitzungstermine
09.12 2020 Stadtratssitzung

Aufgrund des weiterhin anhaltenden dynamischen Infektionsge-
schehens in der Corona-Pandemie werden die Bürgerversamm-
lungen, die für den 04.,05. Und 06. Dezember 2020 angesetzt 
waren, abgesagt.

Absage Bürgerversammlung
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Volkstrauertag 2020
In diesem Jahr wurde der Volkstrauertag Corona-bedingt ausschließlich in aller Stille, ohne 
den sonst üblichen Trauerzug und die Fahnenabordnungen der Vereine begangen.

Bürgermeister Matthias Seitz gedachte zusammen mit Zweitem Bürgermeister Norbert Klein-
öder, Oberst a.D. Stefan Berger (Kommandeur Landesregiment Bayern), Rudolph Reck (Eh-
renvorsitzender Soldaten- & Reservistenkameradschaft Windsbach) und Martin Uhlmann 
(Vorstand Soldaten- & Reservistenkameradschaft Windsbach) der Toten. 

An den Kriegerdenkmälern Windsbach, Veitsaurach, Bertholdsdorf, Neuses, Winkelhaid und 
Moosbach wurden Kränze niedergelegt. Es wurde den Opfern von Gewalt und Krieg aller 
Völker, den gefallenen Soldaten der Weltkriege, sowie den Menschen, die durch Kriegshand-
lungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren 
gedacht. Auch all denen, die verfolgt und getötet wurden, weil sie Widerstand gegen Gewalt-
herrschaft leisteten, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder ih-
rem Glauben festhielten. Das Gedenken schließt darüber hinaus auch all diejenigen ein, die 
Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, oder Opfer von Terrorismus und politischer 
Verfolgung sowie Opfer sinnloser Gewalt wurden und bei uns Schutz suchten.

Bericht aus der Sitzung des Stadtrats 
vom 11. November 2020
Jahresantrag Städtebauförderung
Jährlich können Kommunen einen Jahresantrag auf Städtebauförde-
rung stellen. In der Sitzung beschloss der Stadtrat für 2021 Maßnah-
men mit einem geschätzten Gesamtvolumen von rund 1,09 Millionen 
Euro anzumelden. Für das nächste Jahr wurde so in Zusammenarbeit 
mit den Beratern von BayernGrund eine Bedarfsermittlung erstellt, die 
unter anderem rund 50.000 Euro für ein Gutachten über den Stadt-
turm sowie 150.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie für die Stadt-
halle beinhaltet.

Ev.-Luth. Kindertagesstätte Villa Kunterbunt:  
Baumaßnahmen – Auftragsvergabe
Am kirchlichen Kindergaten Villa Kunterbunt in Windsbach sollen zwei 
Fluchttreppen angebaut und Brandschutzmaßnahmen durchgeführt 
werden. Der Stadtrat beschloss die Baumaßnahmen an den jeweils 
kostengünstigsten Anbieter der jeweiligen Gewerke zu vergeben.

Zuschussantrag der Kath. Pfarrkichenstiftung  
St. Vitus Veitsaurach – Errichtung einer Urnenanlage
Herr Pfarrer Peters hat für die kath. Kirchengemeinde St. Vitus Veit-
saurach die Bezuschussung einer neu zu errichtenden Urnenanlage 
auf dem Friedhof Veitsaurach beantragt. Bisher wurde für gleichgela-
gerte Zuschussanfragen ein Zuschuss in Höhe von 25% der Bauko-
sten gewährt. Der Stadtrat beschloss auf Grundlage der geschätzten 
Gesamtkosten einen Zuschuss in Höhe von 4000,00€ zu gewähren.

Interkommunale Zusammenarbeit beim Datenschutz 
und der Informationssicherheit im Landkreis Ansbach
Die Stadtverwaltung wird einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem 
Landkreis Ansbach abschließen, um im Bereich des Datenschutzes 
und der Informationssicherheit interkommunal zusammen zu arbei-
ten. Daraus resultiert, dass die Verwaltung zukünftig auf einen exter-
nen Beauftragten zu diesen Themen zurückgreifen kann.

Anpassung Wassergebühren im 
Versorgungsgebiet der Stadtwerke Windsbach
Der Stadtrat hat zwar für die erforderliche Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung noch keine Entscheidung getroffen, aber durch 
den Wegfall des Kostenfaktors Konzessionsabgabe und der ins Auge 

gefassten Verlängerung der Abschreibungszeit der jeweiligen Wirt-
schaftsgüter in der Wasserversorgung zeichnet sich eine Senkung 
der Wassergebühren im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Winds-
bach ab. Weitere Details sollen im Werkausschuss diskutiert werden, 
der dann einen Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat fassen wird.  

Bericht aus der Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses vom 28. Oktober 2020
Neben diversen privaten Bauanträgen und -Anfragen wurde in dieser 
Sitzung auch das weitere Vorgehen auf dem Grundstück der ehe-
maligen Stadtmühle durch die Gremiumsmitglieder besprochen so-
wie über künftige Nachnutzungen und die Nutzungsdichte der Grund-
stücksflächen beraten. 
Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten wie Grundstücke mit ty-
pisch nachgefragter Einfamilienhausstruktur, Kettenhausstrukturen 
mit kleinen Grundstücksparzellen, so gennannten „Tiny Houses“ mit 
Kleinstgrundstücken oder auch Geschosswohnungsbau beleuchtet.
Das Ergebnis der Beratung dient als Grundlage für anstehende Ge-
spräche mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach, die aufgrund der 
Lage des Grundstücks im HQ-100-Gebiet, notwendig sind.
Der Bau- und Umweltaus-
schuss beschloss, dass für 
die Nachnutzung des Anwe-
sens der ehemaligen Stadt-
mühle aufgrund der hohen 
Nachfrage Grundstücke mit 
Einfamilienhausstruktur an-
gestrebt werden sollen. 
Die Verwaltung wird im Hin-
blick auf die anstehende 
Bauleitplanung beauftragt, 
weitere Informationen wie 
z.B. die Möglichkeit der Be-
baubarkeit der Fläche im 
derzeitigen HQ 100-Gebiet 
und die Erschließung des 
Grundstückes einzuholen.

www.windsbach.de
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Die Resonanz auf den Fotowettbewerb der Stadtverwaltung war groß. Unzählige Bilder wurden eingereicht und die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hatten sichtlich Spaß ihre liebsten Flecken von Windsbach fotografisch festzuhalten. 

Die Entscheidung zwischen all den tollen Aufnahmen viel der Jury nicht leicht, aber dennoch stehen die Gewinner nun fest. 

  
„Windsbachs schönste Flecken“ 

Gewinner stehen fest

Auf die Plätze zwei und drei schafften es die Fotografien von Herrn Rainer Geier und Frau Susanne Walther-Murau  
die jeweils einen Gutschein für eine Saisonkarte für das Waldstrandbad Windsbach für eine Person erhalten. 

Die Stadtverwaltung gratuliert den Platzierten zu ihren gelungenen Fotografien und 
bedankt sich an dieser Stelle auch nochmals herzlich bei allen weiteren  

Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Fotowettbewerbs.

Alle eingereichten Bilder werden nun als Ausstellung für Interessierte in den Schau-
kästen der Stadt Windsbach ausgehängt, und können bei einem gemütlichen  

Spaziergang erkundet werden.  
 

Viel Spaß.

Die Stadtverwaltung  
gratuliert 

Frau Sabine  
Veitengruber-Holley 

zum 1. Platz 

und überreicht  
der glücklichen Siegerin 

einen Geschenkkorb 

der Windsbacher  
Direktvermarkter.

2

3
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Aktuelle Bauernmarkttermine auf einen Blick
• 03.12.2020 • 17.12.2020

Bauernmarkttermine 2021
Bauernmarkttermine   2021   erstes Halbjahr
28. Januar, 11. Februar, 25. Februar , 11. März, 25. März, 08. April, 
22. April, 06. Mai, 20. Mai, 03. Juni entfällt - Fronleichnam , 17. Juni

Bauernmarkttermine   2021  zweites Halbjahr
01. Juli, 15. Juli, 29. Juli, 12. August, 26. August, 09. September, 23. 
September, 07. Oktober, 21. Oktober, 04. November, 18. November, 
02. Dezember, 16. Dezember, 30. Dezember entfällt  -  Winterpause

Mitteilung aus dem Fundbüro 
Aufgrund des derzeit nur eingeschränkten Publikumsverkehr im 
Rathaus bitten wir um vorherige telefonische Kontaktaufnahme 
und ggf. Terminvereinbarung unter 09871-6701-17.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Private Müllentsorgung im öffentlichen Raum
In der vergangenen Zeit häufen sich die 
Meldungen illegaler Müllentsorgung im 
Stadtgebiet und der Windsbacher Flur. So-
wohl privater Hausmüll, als auch am Weg-
rand abgeladene Altreifen samt Felgen 
mussten durch die Mitarbeiter des städti-
schen Bauhofs in den letzten Wochen ein-
gesammelt und entsorgt werden. 
Diese Zusatzarbeiten behindern unnötig die täglichen Aufgaben der 
Bauhofmitarbeiter. Die Stadtverwaltung weist alle Bürgerinnen und 
Bürger darauf hin, Hausmüll in die dafür vorgesehenen hauseigenen 
Mülltonnen, bzw. bei Bedarf in käuflich zu erwerbenden Zusatz-Rest-
müllsäcken (erhältlich im Rathaus) zu verbringen. Entsorgungswe-
ge für Hausrat und Altreifen sind im Sachgebiet Abfallwirtschaft am 
Landratsamt Ansbach zu erfragen (Tel.: 0981- 468-2323).

Neuer Unimog für den Städtischen Bauhof
Der städtische Bauhof konn-
te kurz vor der Wintersaison 
den neuen Unimog mit Win-
terdienstausstattung in Emp-
fang nehmen. Darüber hin-
aus ist das neue Fahrzeug 
vielseitig einsetzbar und wird 
unter anderem zum Mulchen 
der Gräben im gesamten 
Stadtgebiet eingesetzt wer-
den.

Die Stadtbücherei Windsbach bleibt zwischen 17. Dezember 2020 
und einschließlich 08. Januar 2021 urlaubsbedingt geschlossen. Bitte 
beachten Sie diesbezüglich auch die Leihfristen und denken Sie ggf. 
daran ihre Medien rechtzeitig zu verlängern bzw. zurückzubringen.

Regionalbudget 2021: Aufruf zur Einreichung 
von Kleinprojekten 
Die Kommunale Allianz Kernfranken e.V. hat durch das Förderpro-
gramm „Regionalbudget“ vom Bayerischen Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) zum zweiten Mal die 
Möglichkeit erhalten, Kleinprojekte von Privatpersonen, Vereinen und 
Kommunen zu fördern. 

Dabei können Projekte bis maximal 20.000 Euro (Netto-Projektum-
fang) berücksichtigt werden. Der Fördersatz liegt bei bis zu 80 Pro-
zent der förderfähigen Nettokosten und maximal 10.000 Euro pro be-
willigtem Projekt. Das Kleinprojekt darf noch nicht begonnen sein und 
muss bis 20. September 2021 abgeschlossen sein. Weitere Details, 
welche Projekte förderfähig sind und was Sie sonst noch beachten 
müssen, entnehmen Sie bitte dem offiziellen Ausschreibungstext, den 
Sie unter www.kernfranken.eu/die-projekte/neuigkeiten abrufen kön-
nen. 

Kleinprojekte, die gefördert werden sollen, müssen einen Beitrag zu 
mindestens einem Handlungsfeld aus unserem Integrierten Ländli-
chen Entwicklungskonzept (ILEK) leisten. Weitere Informationen zum 
ILEK und den Handlungsfeldern finden Sie unter www.kernfranken.
eu/die-projekte/ilek. 

Alle Hintergrundinformationen, Merkblätter und Formulare finden Sie 
gesammelt auf der der Seite des StMELF (www.stmelf.bayern.de/
agrarpolitik/foerderung/234566/index.php). 

Bitte reichen Sie Ihre Förderanfrage mit dem vom StMELF zur Verfü-
gung gestellten Formblatt (www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrar-
politik/dateien/reg_budget_foerderanfrage.pdf) bis 15. Februar 2021 
schriftlich unter folgender Adresse ein: 

Regionalbudget Verantwortliche Stelle 
Kommunale Allianz Kernfranken e.V. 
1. Vorsitzender 1. Bürgermeister Bernd Meyer 
Hauptstraße 22, 91623 Sachsen b.Ansbach 

Für Fragen zum Regionalbudget steht Ihnen unser Umsetzungsma-
nagement gerne zur Verfügung: 
Kommunale Allianz Kernfranken e.V. 
Umsetzungsmanagement 
Patrick Steger, 09871 6701-70, patrick.steger@kernfranken.eu 

Konfirmationsfeier im Waldstrandbad

Eine Premiere ganz besonderer Art fand am Wochenende des 19. 
Und 20. Septembers 2020 im Waldstrandbad Windsbach statt. Nach-
dem die Corona-Auflagen eine gemeinsame Konfirmation am 25. und 
26 April in der Stadtkirche nicht zuließen, fand man mit dem Wald-
strandbad samt malerischer Seebühne am Badesaison-Ende eine 
passende Alternative.
2017 wurde das Schwimmbad nach Umbauarbeiten unter anderem 
durch einen Gottesdienst mit Taufe wieder eröffnet. Danach kam 2018 

Stadtbücherei Windsbach
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das Kernfrankenfest. Dieses schöne Wochenende blieb vielen Besu-
chern aus Nah und Fern in guter Erinnerung. 
Und auch 2020 bot die schöne Kulisse des Waldstrandbades sich 
für diesen besonderen Anlass an, und war unter Einhaltung der Hy-
gienevorschriften hervorragend geeignet. Die Konfirmation ist ein 
feierlicher Segnungsgottesdienst, in dem sich junge Menschen zu 
ihrem christlichen Glauben bekennen. Die Konfirmanden bekräftigen 
damit ihre Aufnahme in die christliche Gemeinde, die zuvor mit der 
Taufe, meist im Säuglingsalter, geschehen ist. Frau Pfarrerin Walz 
hatte einen Krug Wasser, den sie zur Erinnerung an die Taufe ins 
Schwimmbecken goss. Dekan Klaus Schlicker ging in seiner Predigt 
auf Matthäus 14,22 – 33 ein: „Übers Wasser gehen oder was heißt 
Gottvertrauen für mich“. Er ermutigte die Konfirmanden auch in den 
Stürmen des Lebens auf Jesus zu vertrauen und sich von ihm gehal-
ten zu wissen. Der Segen kam auch von „oben“ mit einem sonnigen 
Spätsommerwetter. Viele Gottesdienstbesucher (Konfirmandenange-
hörige) zeigten sich von der besonderen Konfirmation tief bewegt und 
auch bei den Konfirmierenden bleibt diese ganz besondere Konfirma-
tion bestimmt unvergessen!

Die Stadtwerke Windsbach informieren 
Jahresablesung Strom- und Wasserzähler 2020
Die Stadtwerke Windsbach 
werden im Rahmen der 
jährlichen Ablesung ab 
Mitte Dezember Ablesekar-
ten zur Kundenselbstable-
sung für alle Strom- und 
Wasserzähler im Stadtgebiet Windsbach und in den Stadtteilen 
Elpersdorf, Retzendorf, Untereschenbach und Wernsmühle ver-
senden. 
Wir bitten Sie, die Zählerstände und das Ablesedatum auf der Able-
sekarte einzutragen und in der Retzendorfer Str. 32 abzugeben, per 
Post zurück zu senden oder die Zählerstände online zu erfassen. Bis 
spätestens 05. Januar 2021 ist die Meldung der Zählerstände mög-
lich, danach eingehende Zählerstände können für die Jahresabrech-
nung nicht mehr berücksichtigt werden. Kunden, die nicht von den 
Stadtwerken Windsbach mit Strom beliefert werden, müssen Ihre 
Zählerstände ebenfalls melden, da wir als Verteilnetzbetreiber die-
se Zählerstände an die jeweiligen Lieferanten weitermelden und die 
Netznutzung abrechnen. Für die Abrechnung zum 31.12.2020 wer-
den die Zählerstände ggf. zum 31.12.2020 geschätzt und abgegrenzt. 
Die Meldung der Zählerstände kann nur noch (wie angegeben) 
durch Postversand, Abgabe der Ablesekarte in der Retzendorfer 
Str. 32 oder Onlineerfassung erfolgen. Telefonisch, per E-Mail 
oder Fax werden keine Zählerstände entgegengenommen.
Für den Fall, dass die Zählerstände nicht termingerecht vorliegen, 
sind die Stadtwerke Windsbach berechtigt den Strom- und Wasser-
verbrauch für den maßgeblichen Zeitraum im Wege der Schätzung 
zu ermitteln. Darüber hinaus behalten sich die Stadtwerke Winds-
bach das Recht vor, bei berechtigtem Interesse die gemeldeten 
Messdaten zu überprüfen. Auf die einschlägigen Vorschriften des § 
11 StromGVV und des § 10 des BGS-WAS wird verwiesen.

Sollten Sie Fragen zur Ablesung haben, stehen Ihnen unsere Mitar-
beiter während der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer (09871) 
70 64 10 zur Verfügung.

Beachtung der Eichfristen  
von Wasserzählern
Wasserzähler müssen geeicht sein. Davon 
betroffen sind nicht nur Wasserzähler 
der Versorgungsunternehmen, sondern auch solche, die sich im 
Besitz anderer Unternehmen oder von Privatpersonen befinden. 
Rechtsgrundlage bildet das Eichgesetz i. V. m. d. Eichordnung Teil 4 
§§ 12 bis 14, Anhang B, Ordnungsnummer 6.1.

Die Eichung oder Beglaubigung gilt nicht unbegrenzt. Für 
Kaltwasserzähler beträgt die Gültigkeitsdauer 6 Jahre. Das 
bedeutet, dass spätestens mit Ablauf dieser Frist die Wasserzähler 
erneut geeicht oder beglaubigt sein oder durch gültig Geeichte/
Beglaubigte ersetzt werden müssen. Verantwortlich für den Austausch 
ist der Eigentümer. Der Austausch ist den Stadtwerken Windsbach 
anzuzeigen/mitzuteilen.

Ob Ihr eingebauter Wasserzähler (Gartenwasser-/Kanalzähler) 
noch den eichrechtlichen Vorschriften entspricht, können Sie 
anhand der folgenden Beispiele nachprüfen. Wasserzähler die 
nicht den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen, werden bei der 
Verbrauchsabrechnung nicht berücksichtigt.

Beispiel: Hauptstempel nach folgenden Mustern:

          
nationale Eichung EWG Ersteichung Beglaubigung

Das an zweiter Stelle stehende Zeichen (Jahresbezeichnung) gibt 
jeweils an, in welchem Jahr die Eichung bzw. Beglaubigung erfolgte.
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netto brutto

28,40          ct/kWh 33,79          ct/kWh
8,80            €/Monat 10,47          €/Monat

2,050          ct/kWh
6,500          ct/kWh
0,254          ct/kWh
0,432          ct/kWh
0,395          ct/kWh
0,009          ct/kWh
1,320          ct/kWh

10,960        ct/kWh

6,260          ct/kWh 40,00          €/Jahr
-              ct/kWh 15,07          €/Jahr

6,260          ct/kWh 55,070        €/Jahr

11,18          ct/kWh -                €/Jahr
-                ct/kWh 50,53            €/Jahr

11,180        ct/kWh 50,530        €/Jahr
Grundpreis
Summe

Darstellung der Netto-Preisbestandteile des Strompreises gem. §2 Stromgrundversorgungsverordnung:

Konzessionsabgabe
Summe

Netzentgelte
Messtellenbetrieb inkl. Messung

EEG Umlage
KWK Umlage
§19 NEV Umlage
Offshore Haftungsumlage
Abschaltbare Lasten Umlage

staatlich veranlasste Preisbestandteile (Steuern und Abgaben):
Stromsteuer

regulatorische Preisbestandteile (Netzentgelte und Messstellenbetrieb):

Summe

vertrieblich beeinflußbare Preisbestandteile (Beschaffung, Vertrieb, Service):
Arbeitspreis

Alle Nettopreise verstehen sich inklusive Konzessionsabgabe, Umlage nach EEG und KWKG, §17 Offshore-
Haftungsumlage, §18 abschaltbare Lasten, Abgabe §19 StromNEV, Messtellenbetrieb inkl. Messung, Netzentgelte, 
sowie der Stromsteuer. Die Bruttopreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer. (zum 01.01.2021 : 
19,00%)

Für die nachstehenden Preismodelle gelten ab dem 01.01.2021 folgende Preise:

Allgemeine Preise der Grundversorgung (§36 EnWG) von Haushaltskunden im Netzgebiet der Stadtwerke 
Windsbach für die Belieferung mit Elektrizität sowie Preise der Ersatzversorgung nach 
Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV).

Grundversorgung
Arbeitspreis :

Grundpreis:

staatlich

regulatorisch

vertrieblich

Arbeitspreis

regulatorisch

vertrieblich

Grundpreis
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Reckenberg-Gruppe
Zählerablesung / Wasserverbrauch 2020
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe 
gehört zu den von der Bundesregierung benannten systemrelevan-
ten Infrastrukturen. Weitreichende Schutz- und Hygienevorschrif-
ten und ein strenger Maßnahmenplan sichern eine funktionierende 
Wasserversorgung. Aufgrund der Coronapandemie und zum Schutz 
aller erfolgt deshalb 2020 keine persönliche Ablesung des Wasser-
zählerstandes durch das Personal der Reckenberg-Gruppe. Stattdes-
sen bitten wir alle Kunden den Zählerstand im Zeitraum vom 21.12. 
bis 31.12.2020 selbst abzulesen und diesen uns bis spätestens 
08.01.2021 mitzuteilen. Hierfür stehen Ihnen auf unserer Internetseite 
unter www.reckenberg-gruppe.de (Pfad: Verbrauchsabrechnung – 
Zählerstandsmeldung) eine eigene Online-Eingabemaske zur Verfü-
gung oder Sie können die an Ihnen versandte Ablesekarte portofrei 
nutzen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Bleiben 
Sie gesund.

Die Abfallwirtschaft 
des Landkreises Ansbach informiert:
Zusatzrestabfallsäcke
Das Landratsamt weist darauf hin, dass die roten Zusatzab-
fallsäcke nur noch bis Ende 2020 verwendet werden können. 
Der Preis des Zusatzrestabfallsacks steigt ab 2021 auf 4,30 € - diesen 
können Sie wie gewohnt im Rathaus erwerben. Ab dem 01. Januar 
2021 sind blau/transparente Zusatzrestabfallsäcke, welche bis 31. 
Dezember 2023 gültig sind, zugelassen, sowie rot/transparente Säk-
ke, die mit einer zusätzlichen Gebührenmarke beklebt sind. Sollten 
noch rote Säcke in Ihrem Besitz sein, werden diese ab 2021 von den 
Müllwerkern nur noch mitgenommen, wenn Sie vorab bei Ihrer Ge-
meinde einen entsprechenden Aufkleber für den Differenzbetrag von 
0,30 € erwerben und diesen sichtbar auf den roten Sack anbringen. 
Sollte der Aufkleber am Leerungstag im Jahre 2021 fehlen oder nicht 
sichtbar angebracht sein, wird der rote Sack nicht mitgenommen - 
stellen Sie daher bitte unbedingt sicher, dass der Aufkleber sichtbar 
zur Straße gewandt angebracht wird. Bitte beachten Sie, dass immer 
nur so viele Zusatzrestabfallsäcke gekauft werden, wie tatsächlich 
benötigt werden - zudem brauchen Sie bitte Ihren Restbestand an 
roten Säcken nach und nach auf. Andere, als die vom Landkreis zu-
gelassenen Säcke, werden nicht entsorgt/mitgenommen.

Entsorgung von Grüngut im eigenen Landkreis
Wer keine Möglichkeit hat, Gartenabfälle selbst zu kompostieren, 
kann diese bei den zahlreichen Grüngutannahmestellen im Landkreis 
Ansbach abgeben. In diesem Zusammenhang bittet das Sachgebiet 
Abfallwirtschaft des Landratsamtes Ansbach, nur die Annahmestellen 
des eigenen Landkreises zu nutzen. Anlieferungen in Gemeinden an-
liegender Landkreise sind nicht erlaubt. Die Grünguterfassungssyste-
me der anliegenden Landkreise werden über die Abfallgebühren der 
jeweiligen Einwohner finanziert und stehen auch nur ebendort den 
Gebührenzahlern dieser Kommunen zur Verfügung. Wir bitten die 
Bürgerinnen und Bürger um Beachtung. Vielen Dank.

Verordnung der Stadt Windsbach über die Öff-
nung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feierta-
gen anlässlich von Märkten, Messen oder ähnli-
chen Veranstaltungen in Windsbach für das Jahr 
2021
Vom 03. November 2020

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Laden-
schluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), geändert durch 

Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten 
Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. 
I S. 2407) in Verbindung mit § 11 der Verordnung über die Zustän-
digkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung 
– DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 12. September 2017 (GVBl S. 490), 
erlässt  die Stadt Windsbach folgende Verordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über den Ladenschluss dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 
1 des Gesetzes über den Ladenschluss aus Anlass

 Lichtmessmarktes am 31.01.2021 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

 Kirchweihmarktes am 11.07.2021 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr und

 Martinimarktes am 07.11.2021 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage im Sinne des § 1 sind auf 
folgende gelb markierten Straßenräume beschränkt:

§ 3
Geltung anderer Rechtsverordnungen

Die durch Rechtsverordnungen nach den §§11 und 12 des Gesetzes 
über den Ladenschluss freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf in 
ländlichen Gebieten und Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und 
Feiertagen) bleiben unberührt. Die jeweilige Gesamtöffnungszeit 
nach § 1 dieser Verordnung und nach den Rechtsverordnungen 
nach   §10,11,12 des Gesetzes über den Ladenschluss darf insge-
samt fünf Stunden nicht überschreiten.

§ 4
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntma-
chung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von der Verordnung 
erfassten Tages.

Windsbach, 03.11.2020
Stadt Windsbach

gez.
Matthias Seitz
Erster Bürgermeister
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Nachrichten aus der 
Kindertagesstätte 
KIWI

Hinweise zur Verordnung der Stadt Windsbach über die Öffnung 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen  im Stadtteil 
Windsbach für das Jahr 2021

1.	 Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen nur 
während der in § 1 der oben abgedruckten Verordnung festge-
setzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbe-
reitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insge-
samt weiterer dreißig Minuten beschäftigt werden (§ 17 Abs. 1 
des Gesetzes über den Ladenschluss).

2.	 Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und 
Feiertage, die weiteren Vorschriften des § 17 des Gesetzes über 
den Ladenschluss, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, 
des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel 
in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutter-
schutzgesetzes sind für die an den freigegebenen Sonn- und 
Feiertagen für die in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftig-
ten Arbeitnehmer zu beachten.

3.	 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in 
§ 1 der oben abgedruckten Verordnung festgelegten Öffnungs-
zeiten an Sonn- und Feiertagen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 
als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert 
Euro geahndet werden.

4.	 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in 
Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung können nach § 24 Abs. 
1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Laden-
schluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

5.	 Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Be-
stimmung werden, wenn dadurch vorsätzlich oder fahrlässig 
Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet 
werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss als 
Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Haushaltssatzung der Stadt Windsbach, 
Landkreis Ansbach für das Haushaltsjahr 2020
Der Stadtrat hat am 02.09.2020 die Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Ansbach hat mit 
Schreiben vom 19.10.2020 die Satzung rechtsaufsichtlich genehmigt. 
Die Satzung wird hiermit amtlich bekanntgemacht (Art. 65 Abs. 3 GO). 
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 07.12. bis 18.12.2020 im Rat-
haus in Windsbach, Hauptstraße 15, Zimmer Nr. 11, 1. OG, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten zur öffentlichen Einsicht auf.
Auf Grund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt 
Windsbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
14.559.350,00 €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 5.862.600,00 € ab.

§ 2
Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Windsbach für das Kalen-
derjahr 2020 wird im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen  
 auf 7.960.317,40 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf    
 1.651.000,00 €
festgesetzt.

§ 3
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan sind in 
Höhe von 750.000 € vorgesehen.

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 

festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht fest-
gesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 350 v. H.
2. Gewerbesteuer 320 v. H.

§ 6
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000,00 €
festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem
Wirtschaftsplan wird auf 300.000,00 €
festgesetzt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Windsbach, den 20.11.2020

gez.
Seitz
Erster Bürgermeister

Manöver und Übungen der US-Streitkräfte; 
Anmeldung gem. der Bekanntmachung vom 04.12.2008 (StAnz 
Nr. 51/52 vom 19.12.2008) 
Folgende Übung wurde angemeldet: 
Art der Übung:  Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen 
Zeitraum:  01.12.2020 – 31.12.2020 
Besonderheiten:  keine 
Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöverschäden möglichst 
zu vermeiden. Es wird gebeten, Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der 
obengenannten Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen.

11. November - Martinstag   
Dieser Tag ist  in der Kiwi jedes Jahr ein wichti-
ger Tag.  So auch 2020  - trotz Corona! 
Keine große Martinsfeier mit Familie und gemüt-
lichen Beisammensein in der Gruppe. Aber dafür 
ein bisschen anders und besonders.  
So war der neue  Plan -  St. Martin mit allen Sin-
nen bewusst erleben. 
9.11. Martinsgänse mit Kindern backen, schön 
verzieren und zuhause mit der Familie  teilen.

10.11. Zaun aufstellen im Garten der Krippe. 
Wozu denn das? Ah die Gänse  kommen wie-
der!
11.11. Gänse werden bewundert und das Ge-
schnatter, welches St. Martin damals im Gän-
sestall verraten hat, wurde kräftig nachgeahmt.
St. Martin  kam in  diesem Jahr auf einem“ 
schnellen Steckenpferd“ in den Garten des Kin-
dergartens geritten, wo  schon der Bettler ein-
drucksvoll  auf einem Stein sitzend fror. 

Der Mantel wurde geteilt- jedes Kind bekam 
noch ein Säckchen und Lieder wurden zum Be-
sten gegeben. Mittags gab es noch leckere Bratwurstsemmeln, die 
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Unser neuer Elternbeirat
Ende Oktober wurde unser neuer Elternbeirat ge-
wählt. Zehn Mamas stehen nun stellvertretend für 
die gesamte Elternschaft. Das sind: Jana Bach-
mann (Vorsitzende), Johanna Zehmeister (stellver-
tretende Vorsitzende), Julia Lederer, Carolin Zen-
gerle, Jenny Fuchs, Tina Sitzmann, Sarah Meyer, 
Nadine Arnold, Barbara Weid und Elvira Brandl. 
Gestartet hat das Jahr für den Elternbeirat schon 
etwas anders als sonst. Gemeinsam trafen wir 
uns nicht wie gewöhnlich bei uns in der Muk-
ki, sondern saßen alle gemütlich zu Hause und 
tauschten uns angeregt über Video-Chat aus.  
Wir freuen uns auf ein weiteres abenteuerliches und 
produktives Jahr mit unserem neuen Elternbeirat! 

Lichterfest und St. Martin
„St. Martin, St. Mar-
tin, St. Martin ritt durch 
Schnee und Wind…“ 
tönt es auch dieses Jahr 
wieder aus der Mukki. 
Wir haben uns für die-
ses Jahr etwas ganz 
Besonderes überlegt. 
Deswegen starteten wir 
schon am 4. November 
mit unserer Lichterwo-
che, bastelten fleißig 
Laternen und jedes 
Kind durfte seine eigene kleine Martinsgans oder ein Martinspferd 
ausstechen und sich im Nachhinein schmecken lassen. Am 11.11. 
haben sich die Kindergartengruppen dann startklar gemacht um eine 
große Runde mit der Laterne zu laufen. In zeitlichen Abständen sind 
wir also losmarschiert und haben mit unseren Laternen wenigstens 
ein bisschen den Zauber des Lichterfests nach Windsbach und in 
die Herzen der Kinder gebracht. Als krönenden Abschluss gab es im 
Nachhinein noch eine leckere Wienerle-Semmel und die Kinder zeig-
ten beim Abholen voller Freude und Stolz ihre Laternen.

Auch in der Krippe wurde ein etwas anderes Lichterfest gefei-
ert. Mit der leuchtenden Laterne in der Hand zogen die Rassel-
bandenkinder und Klangzwerge durch die mit Lichterketten ge-

Nachrichten aus der 
Kindertagesstätte 
MUKKI

Nachrichten aus der 
Kindertagesstätte 
Aurachstrolche Veitsaurach

sich alle schmecken ließen. So konnten wir in diesem Jahr den Mar-
tinstag   Sehen – Hören -  Riechen -  Fühlen und Schmecken und 
behalten ihn bestimmt  in guter Erinnerung. 

St. Martin war ein guter Mann, und so ritt er durch „Schnee und Wind“ 
mit seinem (Stecken) Pferd bzw. durch eine vorbereitete Spielkulisse 
in der Krippe. Gebannt fühlte das kleine Publikum der „Strolche“ und 
„Rappelkiste“ mit dem armen Mann mit, als dieser vor Kälte zitterte. 
Wie gut, dass Martin sein Pferd anhielt, um dem Mann zu helfen. Er 
teilte seinen Mantel mit ihm, damit er nicht mehr frieren musste. Wie 
freute sich der Bettler und auch die Kinder freuten sich mit ihm. Na-
türlich haben unsere Krippenkinder erkannt, dass hinter den Figuren 
des Martins und des Bettlers zwei ihrer Erzieherinnen steckten, die 
sich verkleidet hatten. Es wurde am Ende des kleinen Martinspiels 
selbstverständlich nicht nur der Mantel, sondern auch ein Sack voll 
Gaben geteilt und jedes Kind erhielt ein Pelzmärtelsäckchen. Auch 
unsere Jüngsten trugen St. Martin zum Dank etwas vor, bevor es in 
den beiden Krippengruppen zum Abschluss der kleinen Feier noch 
eine leckere Bratwurstsemmel gab.

Wir freuen uns, dass sich dieses Jahr zahlreiche Eltern für das Amt 
des Elternbeirats bereit erklärt haben.
Folgende Mütter / Väter unterstützen uns:
C. Engel - K. Frauenschläger  – M. Frieß – K. Hirschmann – A. Lang 
– A. Lang – J. Meißner -
J. Roßmeisl – P. Rüttel – L. Siemandel
Auf eine gute Zusammenarbeit in dieser besonderen Zeit!

schmückte Mukki. Dabei begleitete sie eine schöne Martinsmusik.  
Anschließend haben sich auch die Krippenkinder Wienerle und Sem-
meln schmecken lassen.
Wir wünschen allen eine schöne und besinnliche Adventszeit!

St Martin… 
…ritt durch Schnee und Wind dieses altbe-
kannte Lied begleitete uns durch die ver-
gangenen Wochen.
Mit der Legende vom  Hl. Martin, dem dazu 
passenden Lied, verschiedenen Bilderbü-
chern und Gesprächen zum Thema „Tei-
len“ haben wir uns ausgiebig beschäftigt.
Den  Martinstag haben wir alle zusammen 
mit Früchtepunsch und einem selbstge-
backenen „Pelzmärtelbrot“  gefeiert. 
Beim Ankommen im Kindergarten sorgten 
eine Nuss im Hausschuh der Kinder und 
eine sehr verdächtige Erdnussspur auf der 
Terrasse für große Aufregung. Was war nur los?
Zum Glück wurde ein großer, schwerer Sack mitsamt allen Kinder-
säckchen vor der Haustüre abgestellt. Beim Aufteilen des Inhalts war 
jedes Kind aktiv beteiligt und mit viel Eifer bei der Sache. Jeder Au-
rachstrolch durfte sich sein Säckchen packen: einen Apfel, eine Man-
darine, eine Hand voller Nüsse und eine leckere Lebkuchengans. Für 
alle Schnupfennasen gab`s noch ein Päckchen bunter Taschentücher 
dazu. Teilen macht wirklich Spaß!
Am Ende der Feier durfte jedes Kind sein gefülltes Säckchen mit nach 
Hause nehmen.
Wir sagen DANKE
An Frau Elfriede Willer von der Pra-
xis für Logopädie und Lerntherapie 
aus Windsbach
Wir sagen DANKE
Für viele, viele schöne Tischspiele, 
Puzzles in allen Größen, schöne 
Bilderbücher, bunte Holzbaustei-
ne, eine tolle große, magnetische 
Wandtafel samt Zubehör und vieles 
mehr… Wir sagen DANKE

Nachrichten aus der 
Kindertagesstätte Villa 
Kunterbunt - Haus für Kinder

Martinstag ist heut 
Der Herbst ist schon lange da, die 
letzen Blätter fallen von den Bäu-
men, die Tage werden kürzer und 
abends wird es früher dunkel, der 
Martinstag steht bald vor der Tür.
In den vergangenen Wochen wa-
ren die Kinder in der Villa fleißig 
und haben mit viel Mühe und Freu-
de ihre Laternen gebastelt. 
Wir hörten die Legende von Sankt 
Martin und bauten gemeinsam 
mit Bausteinen die Stadtmauer, 
an der Martin und seine Soldaten 
den armen Mann sahen, sowie 
den Gänsestall, in dem sich Martin 
versteckte. Mit der Schnipseltech-
nik entstanden die schönsten Mar-
tinsgänse und natürlich durften die 
altbekannten, gern gesungenen 
Laternenlieder auch nicht fehlen. 

Ja, es gab viel zu tun und vorzu-
bereiten, denn unsere Martinsfeier 
planten wir gemeinsam mit den 
Kindern, ganz nach dem Prinzip 
der Partizipation. 
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Die Anmeldung sollte in der Regel über 
das Internet erfolgen. Sollte keine Inter-
netverbindung vorhanden sein, können 
die Anmeldungen mittels Anmeldeschein 

in der Verwaltung vorgenommen werden. Die Anmeldescheine sind 
bei der Stadtverwaltung erhältlich. Die Anmeldung bzw. Abmeldung 
zu den einzelnen Kursen muss bis spätestens 3 Tage vor Kursbeginn 
erfolgen, damit rechtzeitig festgestellt werden kann, ob der entspre-
chende Kurs durchgeführt wird. Auskünfte bei der Stadtverwaltung 
Windsbach, Tel.: 09871/6701-14 
(Das stattfinden der Kurse kann aufgrund evtl. weiterer Be-
schränkungen wegen des Corona-Virus zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht gewährleistet werden. Die Angaben sind ohne Gewähr). 
E-Mail: Sibylle.Strobel@windsbach.de oder über www.windsbach.de 
und www.vhs-lkr-ansbach.de/Windsbach

Johann-Sebastian-Bach Gymnasium
Fitness und Gesundheit
 
H31801W     -   Yoga am Vormittag für Anfänger/innen  
Neva Jirak, Yogalehrerin 
10 Vormittage, 12.01.2021 - 23.03.2021, Dienstag, 09:30 - 10:15 
Uhr,Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal 
Kursgebühr: 35,00 €  
 
H31802W     -   Yoga am Vormittag für Anfänger/innen  
Neva Jirak, Yogalehrerin 
10 Vormittage, 12.01.2021 - 23.03.2021, Dienstag, 10:30 - 11:15 
Uhr,Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal 
Kursgebühr: 35,00 €

H31803W     -   Yoga für Fortgeschrittene  
Neva Jirak, Yogalehrerin 
10 Abende, 05.01.2021 - 16.03.2021, Dienstag, 18:45 - 19:30 Uhr, 
Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal 
Kursgebühr: 35,00 € 

H31804W     -   Yoga für Fortgeschrittene  
Neva Jirak, Yogalehrerin 
10 Abende, 05.01.2021 - 16.03.2021, Dienstag, 19:45 - 20:30 Uhr, 
Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal 
Kursgebühr: 35,00 €  

Gesellschaft

F25801H    -   Android-Smartphone/Tablet / Grundkurs 
Martin Decker, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) 

Am Mittwochmorgen stellten wir eine lange gemütliche Tafel, deck-
ten die Tische mit unseren Tellern und Tassen und schmückten die 
Tische mit den selbstgestalteten Windlichtern. Auch für das leibliche 
Wohl war bestens gesorgt, denn die Kinder wünschten sich Kekse, 
Lebkuchen und Kinderpusch. In der gemütlichen Runde, bei Kerzen-
schein und leiser Musik ließen wir es uns so richtig gut gehen. Doch 
– Was war denn das? Da war doch ein Klopfen an der Tür? Gespannt 
und erwartungsvoll sahen die Kinder nach. Es war zwar niemand zu 
sehen, doch da lag doch was?! Da lag ein Sack! Die Kinder holten 
den Sack herein und sahen natürlich gleich nach was dort innen war. 
Die Kinder staunten nicht schlecht über die vielen Leckerei – Lebku-
chen, Mandarinen und Schokolade… Die Kinder waren sich sofort 
einig. Das wollen wir teilen! 
„Bin ich auch noch jung und klein, will ich wie Sankt Martin sein.“ 
Nach unserer Feier gab es noch eine Überraschung. Da leider dieses 
Jahr unser Laternenumzug coronabedingt ausfallen musste, bekam 
jedes Kind eine Tüte für den „Laternenumzug to go“. So konnten die 
Kinder Zuhause mit der Familie eine Tasse Tee kochen, die Martins 
Legende lesen im Kerzenschein lesen und bei einem Abendlichen 
Spaziergang mit der Laterne laufen und Laternenlieder singen. 

Wandertag der OGTS
Am 28. Oktober fand für die OGTS- Kinder der Grundschule ein Wan-
dertag statt. Jede Gruppe hatte ihre eigene Wanderroute. Es wurde 
in die umliegenden Dörfer gewandert, zum Beispiel nach Retzendorf, 
Moosbach und in die Wernsmühle. Die Kinder hatten die Möglichkeit 
die Natur zu erkunden, miteinander zu spielen und sich auszutoben. 
Der Wandertag war eine schöne Abwechslung zum Schulalltag und 
alle hatten viel Spaß.

Informationsveranstaltung zum Übertritt 2021 
an das Johann-Sebastian-Bach –Gymnasium 
Windsbach
Alle Erziehungsberechtigten, die den Übertritt Ihres 
Kindes an das Johann-Sebastian-Bach- Gymnasium 
in Erwägung ziehen, laden wir in Abhängigkeit vom 

Infektionsgeschehen zu einem persönlichen, informativen Rund-
gang durch unsere Schule ein. 
Wir bieten je nach Schulsprengelzugehörigkeit verschiedene Ter-
mine im Januar an. Die detaillierte Einladung dazu ist den jeweiligen 
Grundschulen zugegangen. 

Außerdem laden wir Sie ab Mitte Januar 2021 zu einem virtuellen 
Rundgang in unser Gymnasium ein. Besuchen Sie uns hierzu auf 
unserer Homepage www.jsbg.de. Dort können Sie weitere Informatio-
nen unter dem Menüpunkt „Übertritt“ finden.

Die Anmeldung zum Übertritt erfolgt in der Woche 
vom 10. bis 14. Mai 2021.

Nähere Auskünfte erhalten Sie direkt über das Sekretariat unserer Schule.

gez. B. Veeh-Drexler, OStDin

Sprachliches, Naturwissenschaftlich-technologisches und Humanisti-
sches Gymnasium, Musikgymnasium
Moosbacher Str. 9, 91575 Windsbach, Tel. 09871/7066660, 
FAX -70666670 E-mail: jsbg.windsbach@t-online.de, www.jsbg.de

Weitere Schulnachrichten

Theresien-Gymnasium Ansbach
Am Dienstag, dem 12. Januar 2021, um 19.00 Uhr findet in der Sport-
halle des Theresien-Gymnasiums, Schreibmüllerstraße 10, 91522 
Ansbach, der gemeinsame Informationsabend der drei Ansbacher 
Gymnasien statt. 
Eingeladen sind alle interessierten Eltern, deren Kinder in die 5. Jahr-
gangsstufe eines Gymnasiums in Ansbach übertreten wollen.

Staatliche Fachoberschule 
und Berufsoberschule Triesdorf
INFO-TAG ONLINE ab November 2020
Leider können wir Sie in diesem Jahr nicht persönlich bei uns begrü-
ßen. Wir laden aber herzlich ein, unsere Schule durch ein umfassen-
des Infovideo auf unserer Homepage kennenzulernen. 
www.fos-triesdorf.de
Information, Beratung und Anmeldung natürlich gerne auch telefo-
nisch!

Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2021/2022: 
22. Februar bis 05. März 2021
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Triesdorf.
Tel.: 09826-185002; Fax: 09826-185999
E-Mail: mail@fos-triesdorf.de



Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Windsbach 12 13

1 Abend, 01.12.2020, Dienstag, 18:00 - 21:00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Jahnring 1, Zi. B0.02 
Kursgebühr: 24,00 €
Ein Skript mit den relevanten Inhalten kann im Kurs für 5,00 € erworben 
werden. Bitte ein eigenes Android-Smartphone/Tablet mitbringen. 

F25802H     -   Android-Smartphone/Tablet / Aufbaukurs 1 
Martin Decker, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) 
1 Abend, 08.12.2020, Dienstag, 18:00 - 21:00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Jahnring 1, Zi. B0.02 
Kursgebühr: 24,00 € 
Ein Skript mit den relevanten Inhalten kann im Kurs für 5,00 € erworben 
werden. Bitte ein eigenes Android-Smartphone/Tablet mitbringen. 
 
F25803H     -   Android-Smartphone/Tablet / Aufbaukurs 2 
Martin Decker, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) 
1 Abend, 15.12.2020, Dienstag, 18:00 - 21:00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Jahnring 1, Zi. B0.02 
Kursgebühr: 24,00 € 
Ein Skript mit den relevanten Inhalten kann im Kurs für 5,00 € erworben 
werden. Bitte ein eigenes Android-Smartphone/Tablet mitbringen. 

Evang.-Luth. Pfarramt Windsbach
Entdecken Sie Windsbach im Advent: 
Wir machen uns auf den Weg nach Weihnachten. In Windsbach ver-
teilt finden Sie liebevoll geschmückte Fenster zum Betrachten. Sie 
werden von evangelischen und katholischen Gemeindegliedern so-
wie von einigen Einzelhändlern gestaltet. Um eine Häufung von Be-
suchern zu vermeiden, wurde allerdings auf eine Nummerierung ver-
zichtet und alle Fenster sind vom 1. Dezember bis Weihnachten von 
17 bis 20 Uhr gleichzeitig beleuchtet.
Bitte achten Sie bei Ihrem Besuch auf die nötigen Abstände.
Auf vier Routen oder auf eigene Faust ganz individuell können Kinder 
und Erwachsene auf Entdeckungsreise gehen. 
Da bietet sich gleich eine schöne Gelegenheit, um mit der Laterne 
noch einmal durch die Stadt zu laufen. Ein kurzer besinnlicher Text 
zur Aktion liegt in der evangelischen Stadtkirche und in der katholi-
schen Kirche ab dem 1. Dezember aus und kann gerne mitgenom-
men werden.
„Mache dich auf, werde licht!“

Eine Initiative der evangelischen Kirchengemeinde Windsbach

Route 1: Gemeindehaus Kirchplatz – Rentamt (Hauptstr.13) – Ehem. 
Schuhladen Stünzendörfer (Retzendorfer Str. 2), Haus Phönix (Ans-
bacher Str. 36), Kath. Pfarrheim (Ansbacher Str. 46), Fam. Werner 
(Richtwasen 7)

Route 2: Stadt Apotheke (Hauptstr. 24) - Bäckerei Beißer (Hauptstr. 
26) - Vitrine am Oberen Tor (Hauptstr. 28) – Beßnhaus (Kolbengasse 
56) – Evangelisches Dekanat (Innenhof)(Heinricht-Brandt-Str. 6) – 
Fam. Mather (Am Stadtgraben 3) – Haus für Kinder, Villa Kunterbunt 
(Am Schießwasen 10) – Fam. Seitz (Petersberg 12) – Fam. Wörlein 
(Karlsbader Str. 8)

Route 3: Fam. Blaumeier (Gartenkrippe)(Mozartring 2) – Fam. Herr-
gott (Ludwigstr. 2) – Firma Stünzendörfer (Retzendorfer Str. 19) – Fir-
ma Rühl (Retzendorfer Str. 8) – Fam. Hagelauer (An der Margrafen-
brücke 10)

Route 4: Fam. Weiß (Denkmalstr. 8) – Fam. Rüttel (Birkestr. 4) – 
Fam. Nagel (Buchenstr. 2– Fam. Rauscher (Buchenstr. 11) – Fam. 
Kirsch (Eichenstr. 2) – Fam. Rosenberger (Tannenstr. 24)

Kirchengemeinde Bertholdsdorf
Gottesdienste 

06.12.2020, 2. Advent
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. i.R. Dr. Friedrich

13.12.2020, 3. Advent
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. i.R. Weiß, Kigo

20.12.2020, 4. Advent
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfrin Latteier, Kigo
10:30 Uhr Taufgottesdienst, Pfrin Latteier

24.12.2020, Heiliger Abend
15:00 Uhr Familiengottesdienst, Pfrin Latteier
17:00 Uhr Familiengottesdienst, Pfrin Latteier
21:00 Uhr Christmette, Pfrin Latteier

25.12.2020, 1. Weihnachtsfeiertag
09:00 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl, Pfrin Latteier

26.12.2020, 2. Weihnachtsfeiertag
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfrin Latteier

27.12.2020, 1. So n. Christfest
09:00 Uhr Gottesdienst

31.12.2020, Silvester
15:00 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl zum Jahresende, Pfrin 
Latteier

01.01.2021, Neujahr
10:00 Uhr  Gottesdienst zum Jahresanfang, Pfrin Latteier

03.01.2021, 2. So. n. d. Christfest
09:00 Uhr Gottesdienst, N.N.

Pfarrei St. Bonifatius Windsbach 
und Pfarrei St. Vitus  Veitsaurach
  
Gottesdienste in der Pfarrei  Windsbach
Sonntags:  10:00 Uhr hl. Messe; jeden 1. Sonntag im Monat: 
08:30 Uhr  hl. Messe mit anschl. Kirchencafé; (Kirchencafé   
 entfällt z. Zt.)
Mittwochs: 09:00 Uhr hl. Messe
Freitags:  18:00 Uhr hl. Messe 

Gottesdienste in der Pfarrei Veitsaurach
Sonntags:  08:30 Uhr hl. Messe, jeden 1. Sonntag im Monat: 
10:00 Uhr  hl. Messe; 
Samstags: 18:00 Uhr Vorabendmesse (vor dem 1. u. 3. So. im   
Monat in Veitsaurach, vor dem 2. So. [13.11.] in Barthelmesaurach)
Dienstags: 19:00 Uhr hl. Messe
Donnerstags: 18:30 Uhr hl. Messe
 
Weihnachtsgottesdienste
Windsbach:   Hl. Abend: 15:00 Uhr Weihnachtsandacht;  16:30 Uhr 
Christmette
1. Weihnachtstag: 10:00 Uhr Festgottesdienst
2. Weihnachtstag: 10:00 Uhr Festgottesdienst
So., 27.12., 10:00 Uhr hl. Messe
Silvester: 17:00 Uhr hl. Messe zum Jahresschluss
Neujahr: 10:00 Uhr hl. Messe zum Hochfest der Gottesmutter Maria

Veitsaurach:  Hl. Abend: 22:00 Uhr Christmette
1. Weihnachtstag: 08:30 Uhr Festgottesdienst
2. Weihnachtstag: 08:30 Uhr Festgottesdienst
So., 27.12., 08:30 Uhr hl. Messe
Silvester: 15:00 Uhr hl. Messe zum Jahresschluss
Neujahr: 08:30 Uhr hl. Messe zum Hochfest der Gottesmutter Maria

(Hinweis: Aufgrund der corona-bedingt z. Zt. nur eingeschränkt zur 
Verfügung stehenden Plätze liegen ab dem 20.12. in der jeweiligen 
Kirche Teilnehmerlisten zum Eintragen für die Gottesdienste an den  
Weihnachtstagen aus. Entsprechend der Einträge ist dann die Teil-
nahme am Gottesdienst möglich.)

Eucharistische Anbetung 
Windsbach:  freitags nach der hl. Messe
Veitsaurach: donnerstags nach der hl. Messe
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Rosenkranzgebet
Veitsaurach: dienstags 18:30 Uhr

Kindergottesdienst
Windsbach:  voraussichtlich am 4. Advent um 10 Uhr im Pfarrheim.

Beichtgelegenheiten vor Weihnachten
Windsbach:   Sa., 05.12., 16:00 – 16:45 Uhr
 Sa., 15.12., 10:00 – 11:30 Uhr und 14:30 – 15:30 Uhr

Veitsaurach:  Sa., 05.12., 17:00 – 17:45 Uhr
 Do., 17.12., 17:15 – 18:15 Uhr
 Sa., 19.12., 08:30 – 09:30 Uhr
(weitere Termine jederzeit nach persönlicher Absprache möglich)

Bibelteilen
Windsbach:  jeweils 2. Fr. im Monat (11.12.) 19:00 – 20:00 Uhr 
(Pfarrheim St. Bonifatius)
Veitsaurach: jeweils 4. Di. im Monat (22.12.) 20:00 – 21:00 Uhr 
(Pfarrheim St. Vitus)

Glaubenskurs
Windsbach:  jeweils mittwochs 19:00 – 20:30 Uhr 
 (Pfarrheim St. Bonifatius) 
„Brennpunkt der Liebe – Die Eucharistie verstehen und leben“
Videovorträge mit geistlichen Impulsen – Austauch – Imbiss (entfällt 
z. Zt.)
 
Ministrantentreffen
Windsbach: Sa., 21.11., 15:00 – 16:30 Uhr

Änderungen aufgrund der Pandemie-Bedingungen vorbehalten. 
Bitte die in der Kirche ausliegende aktuelle Gottesdienstordung 
beachten.
Kath. Pfarramt  
Ansbacher Str. 46, 91575 Windsbach, Tel.: 09871/318, Fax.: 
09871/705043, e-Mail: windsbach@bistum-eichstaett.de
Bürozeiten: dienstags 08:00 – 13:00 Uhr

Bürger für Bürger e.V.
Spendenübergabe 
durch Bürger für Bürger e.V.
 Am Donnerstag, den 3. September 
2020, überreichten die Vorsitzenden 
Manfred Großke und Stefanie Willer, 
des Vereins Bürger für Bürger Winds-
bach, den Brandopfern aus der Sil-
vesternacht, welche in der Dachge-
schosswohnung lebten, eine Spende 
über 20 Hilfsstunden und 1 Jahr ko-
stenlose Mitgliedschaft im Verein.
Mit den Hilfsstunden können ver-
schiedene Leistungen wie z.B. Fahrdienst, kleine handwerkliche Ar-
beiten, Einkaufsdienst und noch einiges mehr in Anspruch genom-
men werden. 
Die beiden Damen freuten sich sehr über die Unterstützung des Ver-
eins.
 Wollen auch Sie Mitglied im Verein werden um Hilfeleistungen in An-
spruch zu nehmen oder sogar Hilfe zu leisten? Rufen Sie uns unter 
09871/7065565  an und sprechen auf den Anrufbeantworter. Wir ru-
fen Sie umgehend zurück und beraten Sie gerne. 
Ihr Verein Bürger für Bürger Windsbach e.V

Forstbetriebsgemeinschaft Ansbach-Fürth
Untergruppe Windsbach
Liebe Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen, aufgrund der aktuellen 
Corona-Lage findet in diesem Jahr keine Versammlung der Unter-
gruppe Windsbach statt.
Je nach Entwicklung der Situation kann über ein Zusammenkommen 

im Frühjahr nachgedacht werden. Für dringende Anliegen stehen Ih-
nen unsere Mitarbeiter der FBG in unserer Dienststelle zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen allen eine Gute Zeit und bleiben Sie gesund!

gez.
Herbert Hechtel

Christbaumverkauf der Forstbetriebsgemeinschaft
Nordmanntannen, Fichten und Blaufichten aus heimischen Wäldern
Wann?    Samstag, den 12.12.2020 von 8.30 – 11.30 Uhr              
Wo ?       in Windsbach, Spalterstraße, ehemaliges Lagerhaus Huber                 

Obst- und Gartenbauverein Windsbach
Pilzwanderung des Obst- und Gartenbauvereins Windsbach
Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen sich am Sonntag, 25. No-
vember etwa 20 Interessierte auf der großen Streuobstwiese des 
Obst- und Gartenbauvereins in Windsbach. Auf dem Plan stand eine 
Pilzsuche und -bestimmung. Da die Veranstaltung im Freien statt-
fand, hatte das Landratsamt trotz verschärfter Corona-Bestimmungen 
grünes Licht gegeben. Walter Pesak aus Roßtal ist Pilzberater und 
anerkannter Pilzsachverständiger. Er erklärte zunächst wie die Pilze 
für eine spätere Bestimmung richtig gesammelt werden: „Sie müssen 
aus dem Boden herausgedreht werden, damit auch der Wurzelansatz 
mit dabei ist. Dieser ist wichtig, um den Pilz bestimmen zu können.“ 
Dann gings los und die Teilnehmer starteten mit ihren Körben in die 
nahen Wälder um Pilze zu suchen.
Nach gut einer Stunde trafen sich alle wieder auf der Wiese. Im gro-
ßen Halbkreis mit entsprechendem „Corona-Abstand“ hörten sie den 
Ausführungen von Herrn Pesak zu. Er erklärte den Unterschied zwi-
schen Röhren-, Lamellen- und Leistenpilzen und die
Zusammenhänge der Pilze mit ihrem Lebensraum. So gehen die Pil-
ze mit verschiedenen Baumarten, oder auch nur einer, eine Symbio-
se ein. Das heißt, der Pilz ist auf den Baum angewiesen, der Baum 
wiederum auf den Pilz. Ohne Pilze kein Wald aber ohne Wald auch 
keine Pilze.
Es gibt Pilze, die in alten Bestimmungsbüchern noch als Speisepilz 
angegeben waren. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse und sie 
werden als Giftpilze eingestuft. Das liegt daran, dass die Giftwirkung 
erst nach ein bis zwei Wochen auftreten und z. B. die roten Blutkör-
perchen verklumpen lassen. Da hatte früher niemand mehr an die 
Pilzmalzeit gedacht, wenn jemand gestorben ist.
Herr Pesak erklärte die Pilze, welche die Teilnehmer gesammelt hat-
ten. Da gab es Pilze, die essbar, ungenießbar oder giftig waren, wobei 
die Unterscheidungsmerkmale oftmals nur ein Detail sind. So ist der 
violette Lacktrichterling essbar, sein Doppelgänger – der violette Ris-
spilz – aber tödlich giftig.
Herr Pesak ist ein ausgesprochener Spezialist, dessen kurzweiliger 
Vortrag sehr lehrreich und interessant war. Einziger Nachteil war der 
große, Corona bedingte Abstand. So konnten die Details, die für die 
Bestimmung wichtig sind, nicht immer erkannt werden.

Jahresprogramm des Obst- und Gartenbauvereins
Normalerweise erhalten die Mitglieder des OGV-Windsbach zum Jah-
resende unser umfangreiches Programm fürs nächste Jahr.
Leider können wir aktuell nichts planen, weil durch die Corona-Pande-
mie die Durchführung sehr ungewiss ist. Wenn hoffentlich im Frühjahr 
wieder Planungssicherheit besteht, werden die Mitglieder von uns 
umgehend über Aktivitäten durch die regionalen Medien informiert. 
Zusätzlich finden Interessierte die Informationen im Schaukasten und 
auf unserer Internetseite: www.ogv-windsbach.de. Wir benachrichti-
gen die Mitglieder per Mail, wenn uns deren E-Mail Adresse vorliegt.
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Nun bleibt und als Vorstandschaft nur 
noch unseren Mitgliedern, allen Bür-
gerinnen und Bürgern ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Start ins Jahr 
2021 und vor allem viel Gesundheit zu 
wünschen.

Die Vorstandschaft

TSV Windsbach
Jahreshauptversammlung
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 
des TSV 1892 Windsbach e.V.am Freitag, den 
18.12.2020 um 19:30 Uhr im Sportheim des TSV 
Windsbach (wenn möglich!)

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Jahresbericht durch den Vorstand Finanzen
3.	 Bericht des Kassenwarts
4.	 Bericht des Kassenprüfers
5.	 Entlastung der Vorstandschaft
6.	 Antrag auf Änderung der Satzung zum Erhalt der Gemeinnützig-

keit (s. www.tsv-windsbach.de unter „Satzung neu“)
7.	 Ausblick, Ziele und Projekte für die kommenden Monate
8.	 Wünsche, Anträge

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019 sowie die Über-
schussrechnung des Jahres 2019 liegen am Versammlungstag zur 
Einsichtnahme auf.

Dr. Manfred Weinlich (Vorstand Finanzen)

Gymnastik „Bodenlos“ – Stark von Kopf bis Fuß
Korrektur der Gymnastik “Bodenlos” in der Ausgabe vom Nov. 2020 
- Der Redaktion wurde fälschlicherweise der Artikel des Vorjahrs 
übermittelt.

Liebe Sportfreunde,   sobald der Lockdown beendet  ist und es “Grü-
nes   Licht”  gibt für den Hallensport, können wir uns unter Einhaltung 
der entsprechenden  hygienischen Vorschriften wieder zu unseren 
wöchentl-chen Übungsstunden treffen. Die Uhrzeit hat sich allerdings 
geändert. Wir üben jetzt jeden Montag von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in 
der Doppelturnhal le in der Ludwigstraße.    
       
Hier eine Information für alle, die sich unter bodenloser Gymnastik 
nichts  vorstellen können: Bodenlose Gymnastik bedeutet, dass es 
keine Übungen auf Bodenmatten mit unangenehmem Auf-und-Nie-
derknien gibt . Wir bewegen uns bei angepasster Musik auf der Flä-
che, an der Wand, auf Bänken und Stühlen. Wenn Sie interesse an 
diese´m Sportangebot haben, dann kommen Sie einfach  vorbei oder 
rufen Sie an bei ÜL Jutta Enghardt (09871-598)

WindsArt – Kulturverein Windsbach      
Rückblick - 
Blues-Konzert in der Stadthalle
Trotz steigender Corona-Zahlen hat sich der Kultur-
verein WindsArt mehrheitlich dafür entschieden die 
Musikveranstaltung am Samstag den 25.10. mit ei-
nem strengen Hygienekonzept durchzuführen. An-
stelle der 100 erlaubten Besucher wurde die Anzahl der Gäste auf 60 
reduziert, der Abstand zwischen den Stühlen betrug 1,5 bis 2 Meter, 
die Stadtapotheke Windsbach hatte einen Desinfektionsmittelspen-
der zur Verfügung gestellt, alle Besucher wurden registriert und an 
ihren vorbestellten Platz geführt. 

Für einen ungetrübten Musikgenuss sollte maximale Sicherheit für 
die Gäste gewährleistet werden. Angekündigt war hochkarätiger „Mo-
dern Urban Blues“ mit Michael Kusche`s BIG TIME. Der Bandleader 
und Sänger Michael Kusche, der unter anderem auch bei den „Ball-

roomshakers“, dem „B.B.King Project“ oder den „Tears and Drops“ 
die Gitarre spielt hat alle Lieder selbst komponiert und auch die Texte 
dazu geschrieben. Die Bandbreite der Songs ging von Blues über 
Reggae, über Funk bis hin zum Jazz. Besonders beeindruckend, 
Kusche`s rauchige Bluesstimme und seine virtuosen Soli an der Gib-
son. James Brown, B.B. King und Muddy Waters lassen grüßen. Die 
Besetzung mit Ralf Bauer an der Posaune, der immer wieder erfri-
schend, freche Akzente setzte und den ganz eigenen Klang, den Pe-
ter Adamietz mit seiner Hammond-Orgel zauberte, geben dieser Mu-
sik Ihren eigenen Charakter.Mit Jochen Schmidt, Musiklehrer auch an 
der Musikschule Windsbach, als treibende Kraft am Schlagzeug und 
seinem Kollegen Harry Hirschmann am Bass sind zwei weitere Voll-
blutmusiker am Werk, die den Blues leben und auch „rüberbringen“. 
Ein außergewöhnliches Konzert, mit außergewöhnlichen Musikern, 
die von Beginn an das Publikum in Ihren Bann zogen und begeister-
ten. Wir hoffen, dass die gute Laune und positive Wirkung dieser Mu-
sik für unsere Gäste noch länger anhält. 

Nächste Veranstaltungen
4. Neujahrskonzert mit dem „FEUERBACH QUARTETT“ – 
17.01.2021 – Stadthalle

2018 eröffnete das „FEUERBACH QUARTETT“ unsere Premiere der 
Neujahskonzerte und schlugen ein wie eine Bombe. Die vier exzel-
lenten Musiker begeisterten das Publikum mit ihrer charmanten und 
begeisterten Art und zeigten auf, dass klassische Instrumente alles 
andere als langweilig sind. 
Mit ihrem Programm „Born to be child“ kommen sie nun zum zweiten 
Mal nach Windsbach und bringen die Musik ihrer Kindheit mit: Die 
Lieblingsmusik der Eltern, das erste Stück auf der Geige, der letzte 
Song auf dem Abschlussball. Aufgewachsen in unterschiedlichen Kul-
turen, bringen die vier Musiker des FEUERBACH QUARTETTS ihre 
musikalischen Reminiszenzen zusammen und feiern gemeinsam den 
Soundtrack ihrer Jugend. So trifft ein azerbaidschanisches Volkslied 
auf „Sultans of Swing“ und der Kindheitsheld Marty McFly beginnt zu 
tanzen, wenn sich die Filmmusik von „Back to the Future“ und Abba’s 
„Dancing Queen“ die Hand geben. Der Titelsong von „Ghostbusters“ 
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und „Thriller“ von Michael Jackson lassen an die gruseligsten Alb-
träume der Kindheit erinnern, wie Toto’s „Africa“ an die ersten Partys, 
Nirvana’s „Heart Shared Box“ an die erste selbstgekaufte Single und 
„Sweet Dreams“ an die kuschelige Bettdecke im Kinderzimmer.  
Dem FEUERBACH QUARTETT gelingt es wie keinem anderen En-
semble, seine Leidenschaft und Freude an der Musik unmittelbar auf 
das Publikum zu übertragen. Und wenn Violinist Max Eisinger wieder 
die Anmoderation übernimmt, kommen auch Kabarettisten-Fans auf 
ihre Kosten.  

Datum: Sonntag, 17.01.2021
Zeit: 18:00 Uhr (Einlass: 17:30 Uhr) 
Ort: Stadthalle Windsbach
Eintritt: VVK 20 €/18 € *)
 Abendkasse 22 €/20 € *)
*) Ermäßigung für Mitglieder WindsArt, Kinder, Jugendliche, Studen-
ten und Schwerbehinderte (mit Nachweis)

Kartenvorverkauf nur bei:
Blumen & Spiele Lies, Heilsbronner Str.16, Windsbach
Buchhandlung am Turm, Hauptstr. 29, Heilsbronn
oder per Mail karten.windsart@gmx.de oder telefonisch
WindsArt-Telefon: 0157 / 56 20 04 47
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Mitgliedsausweis beim Kauf der Kar-
ten vorzuzeigen, um die Ermäßigung als Vereinsmitglied zu erhalten.
Auszug aus dem mit der Stadtverwaltung abgestimmten Hygiene-
konzept: Abstandsregel 1,50 m, Mundschutz bis zum Sitzplatz. Alle 
Helfer von WindsArt tragen Mundschutz und begleiten die Gäste an 
ihre Sitzplätze, Sitzplätze in 2er, 3er und 4er-Gruppen, Desinfekti-
onsmittelspender am Eingang und in den Toiletten. Die Veranstal-
tungen dauern max. 90 Min. und werden ohne Pause abgehalten.  

Folgende Veranstaltungen sind für 2021 geplant:
Martin Frank – 12.02.2021 
Dornerrei – Theater mit Puppen – 28.02.2021 
Knigge-Kurs – 20.03.2021 
TrioLogic „ABBA Hallo!“ - 27.03.2021 (alter Termin 21.11.2020) 
Franggn Maffia – 24.04.2021 
Ines Procter – 15.05.2021  
Kulturfahrt – 24.07.2021 
 
Termine alle unter Vorbehalt. Je nach Corona-Lage und Vorschriften 
wird entschieden, ob die anstehende Veranstaltung stattfinden kann. 

Literatur- und Lesekreis
Zurzeit lesen wir „Die toten Seelen“ von Nikolai Gogol und hoffen, 
dass wir uns im Dezember persönlich treffen können, um über 
dieses Buch zu diskutieren. Welch‘ humorvoller und kritischer 
Roman aus der Zarenzeit! Dann werden wir auch nach dem ge-
wohnten Turnus eine neue Lektüre der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur auswählen. Folgende Bücher stehen zur Auswahl: 
Christoph Poschenrieder – Das Sandkorn
Herta Müller – Der Fuchs war damals schon der Jäger
Bernhard Schlink – Abschiedsfarben
Monika Helfer – Die Bagage
Wer Interesse hat, dazu zustoßen, der melde sich bitte unter Tel. 
09871 657697 bei Werner Nennich 

Beratungsstelle Inklusion im Landkreis 
und in der Stadt Ansbach 
Im Zeitalter der Inklusion (gemeinsames Lernen von Kindern mit und 
ohne Förderbedarf oder Behinderung) ist es nicht immer einfach, ei-
nen Weg durch den schulischen „Dschungel“ zu finden. 
Regelschule  - Grundschule/Mittelschule -  oder doch lieber ein son-
derpädagogisches Förderzentrum? Was sind unsere Rechte? Was 
ist eine Schulbegleitung?  Die Beratungsstelle Inklusion am staat-
lichen Schulamt Ansbach bietet betroffenen Eltern, aber auch Lehr-
kräften, Hilfe bei der Entscheidungsfindung.

Ratsuchende können sich hier im geschützten Rahmen kostenfrei 
über mögliche Lernorte und alle damit zusammenhängenden Fra-
gen informieren. Lehrkräfte aus Regel- und Förderschule beraten im 
Team. Auch im weiteren Verlauf unterstützt die Beratungsstelle bei der 
Umsetzung der inklusiven Beschulung, wenn dies gewünscht wird.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, Frau Rohmer und 
Frau Chorbacher (erfahrene Fachkräfte aus der Regel- und Förder-
schule), sind per E-mail: inklusion@landratsamt-ansbach.de oder te-
lefonisch (montags) 0981/4689033 für Ratsuchende erreichbar.

Beratungstermine der Beratungsstelle Barrierefrei-
heit der Bayerischen Architektenkammer 
Für ein Mehr an Barrierefreiheit in möglichst allen Lebensbereichen: 
Die Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerische Architektenkam-
mer bietet – gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales – an 18 Standorten in Bayern kostenfreie Erstbe-
ratungen an. Die Themen reichen dabei vom barrierefreien Bauen, 
Wohnformen im Alter über barrierefreies Internet bis hin zur Leichten 
Sprache, und natürlich auch, wie entsprechende Maßnahmen geför-
dert werden können. Das Beratungsangebot kann von Privatperso-
nen, Fachleuten, Institutionen, Firmen sowie Städten und Gemeinden 
in Anspruch genommen werden. 
Vielleicht bietet Ihnen gerade die aktuelle Corona-Krise den notwen-
digen Freiraum, sich fundiert zur Barrierefreiheit ihrer Wohnräume, Ih-
res Unternehmens oder Ihrer Kommune kostenfrei beraten zu lassen? 
Nutzen Sie diese Gelegenheit! Die 16 Fachberaterinnen und Fachbe-
rater freuen Sie auf Ihre Fragen und stehen mit ihrer Expertise und 
Erfahrung gerne zur Verfügung. Vereinbaren Sie über die Geschäfts-
stelle in München mit einer Beraterin oder einem Berater aus Ihrer 
Region einen Termin unter Tel. 089 -139 880 - 80 oder info@byak-
barrierefreiheit.de. Ihre Gesundheit ist uns wichtig: Deshalb erfolgen 
während der geltenden Abstandregelungen zur Corona-Pandemie die 
Beratungen nach Absprache mit Ihnen telefonisch oder per Mail oder 
per VideoChat. Zum Ablauf eines Beratungstermins, den Standorten 
in Bayern sowie zu den Beraterinnen und Beratern informiert unser 
aktueller Informationsflyer und www.byak-barrierefreiheit.de.
Die nächsten Beratungstermine in der Region Ansbach finden an 
folgenden Tagen statt: Mittwoch, 11. November, 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch, 09. Dezember, 14.00 bis 16.00 Uhr Ihre Ansprechpartnerin 
und Fachberaterin vor Ort ist Architektin und Stadtplanerin Dipl.- Ing 
(FH) M. Eng. Daniela Rupsch. Wir freuen uns über eine Ankündigung 
des Beratungstermins in Ihren Medien und bedanken uns für Ihre 
freundliche Unterstützung! 
Ansprechpartner für Informationen und Rückfragen 
Charlotte Röttger, M.A. 
Referentin Beratungsstelle Barrierefreiheit 
Tel: (0 89) 13 98 80 - 51 
E-Mail: roettger@byak.de

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Praxisnahe, kostenfreie Kurse für junge Familien – jetzt Online
Gesund und schnell mit frischen, regionalen Produkten für Fami-
lien mit kleinen Kindern kochen. Im Dezember bietet das Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach wieder kostenfreie 
Kurse rund um die Ernährung für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren 
an. 

Kurse mit Referentin Magdalena Eißner/Dinkelsbühl:
1.	 Her mit dem Löffel - Babys erster bunter Brei Samstag 28.11.2020   

9:00 - 12:00 Uhr
2.	 Regional und saisonal – Winterküche up-to-date Freitag 

04.12.2020   16:00 - 19:00 Uhr
3.	 One-Pot-Gerichte – so sparst Du Zeit und Geld Freitag 

11.12.2020 16:00 - 19:00 Uhr

Kurse mit Referentin Anja Eckert/Ansbach:
4.	 Familienküche – schnell, gesund und alltagstauglich Samstag 

28.11.2020   9:00 - 12:00 Uhr
5.	 One-Pot-Gerichte – so sparst Du Zeit und Geld! Donnerstag 

03.12.2020   19:00 - 22:00 Uhr
6.	 Regional und saisonal - Winterküche up-to-date Samstag 

05.12.2020   9:00 - 12:00 Uhr

Sonstige
Mitteilungen
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Weitere Kursangebote für Gruppen –auf Anfrage als Zusatzter-
min möglich

Anmeldung zu Kursen:
Bitte spätestens 5 Tage vor Kursbeginn unter www.weiterbildung.
bayern.de. Kontakt: Margit.Hanselmann@aelf-an.bayern.de oder Te-
lefon 09851 5777-10 (Frau Schuster nur vormittags)

Förderung für die Fränkische Moststraße
Von Hesselberg bis Taubertal - der Landkreis Ansbach ist geprägt 
von großen Streuobstbeständen. Es ist daher kein Zufall, dass der 
Landkreis im Jahr 2019 dem Verein „Fränkische Moststraße e.V.“ bei-
getreten ist, einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft, die sich über 
mehr als 30 Gemeinden aus den Landkreisen Ansbach, Weißenburg-
Gunzenhausen, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Donau-Ries und 
Schwäbisch-Hall erstreckt. Ziel der Interessensgemeinschaft sind u. 
a. die Stärkung von Identität, Brauchtum und Wertschöpfung durch 
die Förderung des identitätsstiftenden Streuobstanbaus. Dadurch 
soll auch eine Bewahrung der prägenden Kulturlandschaft für nach-
folgende Generationen möglich werden. Schon vor seiner Mitglied-
schaft begleitete der Landkreis Ansbach die Fränkische Moststraße 
und stand mit Rat und Tat zur Seite. Zur Stärkung der Genussregion 
Landkreis Ansbach mit seinen zahlreichen außergewöhnlichen re-
gionalen Spitzenprodukten wurde dieses Engagement immer mehr 
ausgeweitet.  
2019 wurde durch den Freistaat Bayern mit der „Regionalen Identität“ 
ein neues Förderprogramm auf den Weg gebracht, das ähnliche Ziele 
verfolgt und durch gezielte Maßnahmen und finanzielle Förderungen 
die fränkische Heimat stärken möchte. Der Landkreis Ansbach unter-
stützte die Moststraße bei der Beantragung der Förderung, um den 
Ausbau der Fränkischen Moststraße weiter voranzutreiben und noch 
mehr Menschen aus Nah und Fern für diesen besonderen Aspekt der 
fränkischen Heimat zu begeistern. 336.000 Euro wurden nun vom 
Freistaat Bayern bereitgestellt, ein Erfolg, der aus Sicht von Land-
rat Dr. Ludwig einmal mehr auch die gute Zusammenarbeit zwischen 
Landkreis Ansbach und seinen Kommunen zeigt. Als lebens- und lie-
benswerte Region wächst Bayerns flächenmäßig größter Landkreis 
seit Jahren, und durch diese Zuwendung kann das Profil weiter ge-
schärft werden.

Heimat bewahren – 
Klimaschutz leben im Landkreis Ansbach
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
der Klimaschutz ist eine große Herausforderung für unsere Gesell-
schaft – heute und auch in Zukunft. Jeder kann und muss seinen 
Beitrag leisten, um Energie zu sparen oder klimaneutral selbst zu pro-
duzieren. 
Deshalb hat der Kreisausschuss des Landkreises Ansbach die Aus-
arbeitung eines Integrierten Klimaschutzkonzepts beschlossen, das 
unter Mitwirkung von Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern des Land-
kreises Ansbach, erarbeitet werden soll. 
Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.klimaschutz-landkreis-ansbach.de 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Landratsamt Ansbach 
Klimaschutzbeauftragter Jens Garbotz 
Telefon: 0981/468-1030 
Mail: klimaschutz@landratsamt-ansbach.de 

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit, sich zu beteiligen und am Klima-
schutzkonzept des Landkreises Ansbach mitzuarbeiten!

Caritas-Kreisstelle Herrieden
Freizeiten für Alleinerziehende 2021
Die Lebenssituation Alleinerziehender ist mit besonderen Heraus-
forderungen verbunden. Der Alltag kostet viel Kraft. Da tut eine Er-
holungszeit gut: Weg von zu Hause, sich um fast nichts kümmern 
müssen, Zeit für sich haben und ein wenig ausspannen – das alles 
können Sie bei einer Freizeit der Caritas.
Gegenseitigen Austausch, Gemeinschaft und verschiedene Aktivi-
täten können Sie erleben vom 22.05. – 29.05.2021 in Pfronten im 
Allgäu oder vom 28.08. – 04.09.2021 auf der Insel Reichenau am 
Bodensee.

Auch Männer sind bei unseren Freizeiten herzlich willkommen. Wir 
laden Sie ein. Fahren Sie mit!
Nähere Informationen über Kosten, Zuschussmöglichkeiten und Flyer 
erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 09825/923880 oder www.caritas-frei-
zeiten.de oder kreisstelle@caritas-herrieden.de
 
Familienfreizeit und Großeltern-Enkel-Freizeit 2021
Die Caritas-Kreisstelle Herrieden bietet vom 28. August – 4. Septem-
ber eine Familienfreizeit auf der Insel Reichenau/Bodensee an.
Mitfahren können alle Familien, unabhängig von Konfession und Ein-
kommen. Das Haus ist familiengerecht ausgestattet und hat einen 
eigenen Badestrand. Kinder und Erwachsene finden rasch Kontakt. 
Freundschaften entstehen oft über den Urlaub hinaus.
Die traditionelle Winterfreizeit muss aufgrund der Corona-Pandemie 
leider entfallen.
Die Großeltern-Enkel-Freizeit findet vom 24. – 28. Mai in Feldberg-
Falkau im Schwarzwald statt. Hier haben Großeltern und Enkelkin-
der die Gelegenheit für Spiel und Spaß, Ausflüge und Wanderungen, 
Gespräche und Entdeckung von Neuland.
Anmeldebeginn für die Freizeiten ist Montag, 16. November 2020.
Nähere Informationen und Flyer erhalten Sie unter Tel. 09825/923880 
oder www.caritas-freizeiten.de oder kreisstelle@caritas-herrieden.de
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